
Anlage 4 Prüfschema      
Verträglichkeitsprüfung im Zulassungs-, Anzeige- und Planaufstellungs-
verfahren gemäß § 18  LNatG M-V, §§ 34, 35 BNatSchG  

 
1. Vorprüfung:  Liegt Projekt/ Plan i.S.v. § 10 Abs. 2 Nr. 11 bzw. Nr. 12 BNatSchG vor? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plan 
i.S.v. § 10 Abs. 1 
Nr. 12  1. Halbs. 
BNatSchG 
Handlung i.S.v. § 10 Abs. 1 Nr. 11 1. Halbs. a), b) oder c) BNatSchG? 
• a) Handlung innerhalb des Natura 2000 - Gebietes? 
• b) Eingriff in Natur und Landschaft? 
• c) nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlage?,  

nach WHG erlaubnis- bzw. bewilligungsbed. Gewässerbenutzung?
JA         NEIN 
        Beachte:§ 28 Abs. 5 LNatG M-V 

  
NEIN             JA 
 
 
        
 
JA(=Projekt/Plan liegt vor)   NEIN(=Projekt/Plan lie
 

2. Hauptprüfung 

 

3. Ausnahmeprüfung: Kann Zulassung ausnahmsweise erteilt werde
 
 
           JA
      
      NEIN 
    
       NEIN 
 
    
      JA 
       NEIN 
 
 
      JA 
        NEIN 
 
    
      JA  
 

 
    NEIN 
    
       
 
      JA 

§ 10 Abs. 1 Nr. 11 und 12 jeweils Halbsatz 2 BNatSchG 
Ist Handlung geeignet, ggf. in Zusammenwirken mit anderen Handlungen eine erhebliche 
Beeinträchtigung eines Natura 2000 - Gebietes herbeizuführen? 

- Handlung in Regelbeispielkatalog (Anlage 5B) aufgeführt? 
nein       JA 

Zulassung in der 
ursprünglichen Form 
unzulässig; Zulassung nur 
in Form der Alternative 

Befinden sich prioritäre Arte
Gebiet? 

§ 18 LNatG 
M-V, § 34 
BNatSchG 
stehen der 
Zulassung 
entgegen 

besondere 
öffentliche 
Interessen 

Zulassung
werden, s
Berücksic
Stellungna
ist 

§ 18 LNatG M-V, § 34 BNatSchG 
stehen der Zulassung nicht 
entgegen. Bei der Zulassung sind 
Kohärenzmaßnahmen 
vorzusehen. Die Kommission ist 
über die Kohärenzmaßnahmen zu 
unterrichten 

sonstige
Stellung

Einzelfallprüfung: Liegt ein Natura 2000 – Gebiet im möglichen 
Einwirkbereich der Handlung und kann mögliche Einwirkung für das 
Natura 2000 – Gebiet erheblich sein?  
Liegt atypischer Fall vor?  

JA  NEIN 

gt nicht vor 

 NEIN 

 
         
 

Kann Projekt/ Plan Natura 2000 –Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder für 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen? 
(§ 18 Abs 1 LNatG M-V § 34 Abs 1 BNatSchG)
JA  
n? 
 

Alternativenprüfung:  
Gibt es zumutbare Alternativen ? 
(§ 18 Abs. 2 Nr. 2 LNatG M-V, § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG)? 
  
Ausnahmegrund (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 LNatG M-V, § 34 Abs. 3 Nr. 1 
BNatSchG): Gibt es zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses?
Kohärenzausgleich zur Sicherung des Netzes „Natura 2000“  
gemäß § 18 Abs. 4 LNatG M-V, § 34 Abs. 5 BNatSchG möglich? 
n/ Biotope in dem betroffenen 

§ 18 LNatG 
M-V, § 34 
BNatSchG 
stehen der 
Zulassung 
nicht 
entgegen 

 kann erteilt 
ofern dies unter 
htigung der 
hme möglich 

 Gründe: Einholung der 
nahme der EU-Kommission 


